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Vorschläge zur Anpassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes–

Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) 

 

Es handelt sich bei dem nachfolgenden Text um einen Entwurf zur Anpassung der 

Kapitel 6 bis 8 der TA Luft. 
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6 Nachträgliche Anordnungen 

Soweit bestehende Anlagen nicht den in den Nummern 4 und 5 festgelegten 

Anforderungen entsprechen, sollen die zuständigen Behörden unter Beachtung der 

nachstehenden Regelungen die erforderlichen Anordnungen zur Erfüllung der 

Pflichten aus § 5 Abs.Absatz 1 Nrn.Nummern 1 und 2 BImSchG treffen. Die in den 

Nummern 5.4 und 6 festgelegten Fristen zur Erfüllung der Anforderungen beginnen 

mit dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift. 

 

6.1 Nachträgliche Anordnungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

6.1.1 Ermessenseinschränkung 

Nach § 17 Abs.Absatz 1 Satz 2 BImSchG sollen nachträgliche Anordnungen 

getroffen werden, wenn die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen 

Nachteilen oder erheblichen Belästigungen geschützt ist. In diesen Fällen darf von 

einer Anordnung nur abgesehen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die 

eine abweichende Beurteilung rechtfertigen. Bei konkreten Gesundheitsgefahren ist 

ein Einschreiten der Behörde stets geboten. 

 

6.1.2 Eingriffsvoraussetzung 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen ist 

nicht ausreichend gewährleistet, wenn 

a) die Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit nach Num-

mer 4.2.1 an einem für Menschen dauerhaft zugänglichen Ort im Einwirkungs-

bereich der Anlage überschritten sind, 

b) die Immissionswerte zum Schutz vor erheblichen Belästigungen nach Num-

mer 4.3.1 im Einwirkungsbereich der Anlage überschritten sind und nicht aus-

geschlossen ist, dass unzumutbare Belästigungen in dem betroffenen Bereich 

tatsächlich auftreten, 

c) die Immissionswerte zum Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere 

zum Schutz der Vegetation und von Ökosystemen, nach den Nummern 4.4.1 
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oder 4.4.2 im Einwirkungsbereich der Anlage überschritten sind und in dem 

betroffenen Bereich schutzbedürftige Ökosysteme bestehen oder 

d) eine Sonderfallprüfung nach Nummer 4.8 durchzuführen ist und ergeben hat, 

dass luftverunreinigende Immissionen zu Gefahren, erheblichen Nachteilen 

oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 

führen, 

und der Betrieb der Anlage relevant zu den schädlichen Umwelteinwirkungen bei-

trägt. 

 

6.1.3 Maßnahmen 

Kann ein ausreichender Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen nicht durch 

Maßnahmen zur Einhaltung des Standes der Technik sichergestellt werden, sollen 

weitergehende Maßnahmen zur Emissionsminderung angeordnet werden. Reichen 

auch derartige Maßnahmen nicht aus, soll eine Verbesserung der Ableitbedingungen 

gefordert werden. In den Fällen des § 17 Abs.Absatz 1 Satz 2 BImSchG ist ein 

vollständiger oder teilweiser Widerruf der Genehmigung zu prüfen. 

 

6.1.4 Fristen 

Nachträgliche Anordnungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sol-

len unverzüglich nach Klärung der Eingriffsvoraussetzungen getroffen werden. Tra-

gen mehrere Verursacher relevant zu schädlichen Umwelteinwirkungen bei, sind die 

Eingriffsvoraussetzungen gegenüber allen beteiligten Emittenten zu klären und ggf. 

mehrere Anordnungen zu treffen. Für die Durchführung der Maßnahmen kann unter 

Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eine Frist eingeräumt 

werden. Satz  3 gilt nur, wenn in der Übergangszeit keine konkreten 

Gesundheitsgefahren auftreten können und zeitlich begrenzte Belästigungen oder 

Nachteile den Betroffenen zumutbar sind. 

 

6.1.5 Luftqualitätswerte der EG 

Sind Immissionswerte nach Nummer 4 überschritten, deren Einhaltung nach den 

Tochterrichtlinien zur Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über 
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die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität ("Luftqualitäts–Rahmenrichtlinie") 

erst zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt gefordert wird, kann ein Beitrag 

der Anlage zur Überschreitung der Immissionswerte bis zum Ablauf der 

Übergangszeit zugelassen werden. Die zur künftigen Einhaltung der 

Immissionswerte erforderlichen Maßnahmen sind spätestens im Rahmen der 

Luftreinhalteplanung anzuordnen. 

 

6.2 Nachträgliche Anordnungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-

kungen 

6.2.1 Grundsatz 

Entspricht eine Anlage nicht den in dieser Verwaltungsvorschrift konkretisierten An-

forderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen, soll die zustän-

dige Behörde die erforderlichen Anordnungen treffen, um die Anlage an den in 

Nummer 5 beschriebenen Stand der Technik und die dort angegebenen sonstigen 

Vorsorgeanforderungen anzupassen. Werden die in Nummer 5 festgelegten Emis-

sionswerte nur geringfügig überschritten, kann die Anordnung aufwendiger Abhilfe-

maßnahmen unverhältnismäßig sein. Im Übrigen wird der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit (§ 17 Abs.Absatz 2 BImSchG) in der Regel durch Einräumung einer der in 

den Nummern 5.4 und 6 festgelegten Erfüllungsfristen gewahrt. 

 

6.2.2 Unverzügliche Sanierung 

Entspricht eine Anlage nicht den in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 

Luft (TA Luft) vom 27. Februar 198624. Juli 2002 (GMBl. S. 95511) festgelegten 

Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen, soll in der 

nachträglichen Anordnung eine Frist nur eingeräumt werden, soweit das zur 

Durchführung der Maßnahmen zwingend erforderlich ist. Sind die Anforderungen im 

Einzelfall durch eine Auflage oder eine nachträgliche Anordnung konkretisiert 

worden, sollen sie unverzüglich durchgesetzt werden. 
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6.2.3 Einräumung von Sanierungsfristen 

Soweit in dieser Verwaltungsvorschrift neue Anforderungen festgelegt werden, sol-

len zu ihrer Erfüllung Fristen eingeräumt werden, bei deren Festlegung  

— der erforderliche technische Aufwand, 

— das Ausmaß der Abweichungen von den Anforderungen und 

— die Bedeutung für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 

zu berücksichtigen sind. 

 

6.2.3.1 Sanierungsfristen für Maßnahmen, deren Erfüllung lediglich organisatori-

sche Änderungen oder einen geringen technischen Aufwand erfordert 

In nachträglichen Anordnungen, deren Erfüllung lediglich organisatorische Änderun-

gen oder einen geringen technischen Aufwand erfordert, insbesondere bei Umstel-

lungen auf emissionsärmere Brenn– oder Einsatzstoffe sowie bei einfachen Ände-

rungen der Prozessführung oder Verbesserungen der Wirksamkeit vorhandener Ab-

gasreinigungseinrichtungen, soll festgelegt werden, dass die Durchführung der Maß-

nahmen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der neuen Anforderungen abge-

schlossen ist. 

 

6.2.3.2 Sanierungsfristen für Maßnahmen zur zeitgleichen Erfüllung der bisherigen 

und der neuen Anforderungen  

Bei Anlagen, die weder die Anforderungen der TA Luft vom Technischen Anleitung 

zur Reinhaltung der Luft von 1986vom 24. Juli 2002 (GMBl. S. 511) noch die neuen 

Anforderungen einhalten, soll angestrebt werden, die Maßnahmen zur Erfüllung der 

bisherigen und der neuen Anforderungen zeitgleich durchzuführen. Die Frist zur 

Erfüllung aller Anforderungen soll drei Jahre nicht überschreiten. 

 

Bei Anlagen nach Nummer 7.1 Buchstabe b) des Anhangs der 4. BImSchV, die ab 

dem 3. August 2001 nach § 67 Abs. 2 BlmSchG anzuzeigen sind, sind alle Anforde-

rungen spätestens bis zum 30. Oktober 2007 zu erfüllen. 
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6.2.3.3 Allgemeine Sanierungsfrist 

Bei Anlagen, die bisher dem Stand der Technik entsprachen, soll – soweit in den 

Nummern 6.2.3.1, 6.2.3.4 und 6.2.3.5 nichts anderes bestimmt ist – verlangt werden, 

dass alle Anforderungen spätestens bis zum 30. Oktober 2007[Bitte einsetzen: fünf 

Jahre nach Inkrafttreten] erfüllt werden. 

 

6.2.3.4 Besondere Sanierungsfristen nach Nummer 5.4 dieser Verwaltungsvorschrift 

Soweit in Nummer 5.4 für bestimmte Anlagenarten besondere Sanierungsfristen fest-

gelegt werden, sind diese vorrangig zu beachten. 

 

6.2.3.5 Sanierungsfristen in Luftreinhalteplänen nach § 47 BImSchG 

Soweit in Luftreinhalteplänen nach § 47 BImSchG Sanierungsfristen enthalten sind, 

gehen diese den in den Nummern 5.4 und 6.2.3.1 bis 6.2.3.3 bestimmten Fristen vor. 

 

6.2.4 Verzicht auf die Genehmigung 

Eine nachträgliche Anordnung ist nicht zu erlassen, wenn der Betreiber durch 

schriftliche Erklärung gegenüber den Genehmigungsbehörde darauf verzichtet hat, 

die Anlage länger als bis zu den in den Nummern 6.2.3.2 bis 6.2.3.4 genannten 

Fristen zu betreiben. Satz 1 gilt nicht für nachträgliche Anordnungen im Sinne von 

Nummer 6.2.3.1 und Nummer 6.2.3.5. 

 

6.2.5 Kompensation 

In den Fällen des § 17 Abs.Absatz 3a BImSchG soll die zuständige Behörde von 

nachträglichen Anordnungen absehen. 
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7 Aufhebung von Vorschriften 

Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 27. Februar 

198624. Juli 2002 (GMBl. S. 95511) wird mit Inkrafttreten dieser Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift aufgehoben. 

 

8 Inkrafttreten 

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am ersten Tage des dritten auf die Ver-

öffentlichung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

 

 

Berlin, den  

 


